
OrtskraŌ (m/w/d) in Vollzeit  
 
Sie möchten in einem internaƟonalen Umfeld arbeiten und das Generalkonsulat bei seinen 
konsularischen Aufgaben unterstützen? Das Japanische Generalkonsulat in München sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine OrtskraŌ (m/w/d) in Vollzeit. 
 
1. Ihre QualifikaƟonen: 

 Japanisch als MuƩersprache bzw. Japanischkenntnisse auf muƩersprachlichem Niveau 

 Besitz einer gülƟgen deutschen Arbeitserlaubnis für Nicht-Deutsche bzw. Nicht-EU-
Staatsangehörige 

 Grundlegende Computerkenntnisse (Excel, Word, PowerPoint)  

 Erfahrung im direkten Kundenkontakt erwünscht 

 Ausreichend Deutsch- und Englischkenntnisse für die unten genannten Aufgaben 
 
2. Arbeitszeit, -ort, etc.: 

 reguläre Arbeitszeit: Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:45 Uhr (MiƩagspause: 1 Std.) 

 Arbeitsort: Japanisches Generalkonsulat, Friedenstraße 6, 81671 München 

 Arbeitsbeginn: 1. August 2025 (bzw. nach Absprache) 
 
3. Gehalt 

 Das Gehalt entscheidet sich u.a. je nach der bisherigen Lauĩahn. 
 
4. Ihr Aufgabenfeld: 

 Konsularische Aufgaben: Familienregister und Staatsangehörigkeit, japanische 
Reisepässe und Bescheinigungen, japanische Wahlen 

 Unterstützung japanischer Staatsbürger 

 SchaltertäƟgkeit und Telefondienst 

 kurzzeiƟge Einsätze an anderen konsularischen Standorten 

 KommunikaƟon mit deutschen Behörden, etc. (u.a. gerichtliche Angelegenheiten) 

 Korrespondenz mit deutschen Behörden und Dienstleistern 

 Falls notwendig Übernahme weiterer Aufgaben innerhalb des Generalkonsulats 
 
 
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie biƩe Ihr Anschreiben, Ihren Lebenslauf und eventuelle 
Arbeitszeugnisse bis zum 1. Juni 2025 an: stellenangebot@mu.mofa.go.jp.  
 
Nach Durchsicht der Bewerbungsunterlagen werden die ausgewählten Bewerberinnen und 
Bewerber zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Bei Bewerberinnen und Bewerbern aus 
Nicht-EU-Staaten wird geprüŌ, ob eine deutsche Arbeitserlaubnis vorliegt. 
 
Zu einem späteren Zeitpunkt muss auch ein deutsches Führungszeugnis vorgelegt werden. 
 
Von telefonischen Anfragen biƩen wir abzusehen – bei Fragen wenden Sie sich biƩe per E-Mail 
an uns. 


